
Bezeichnung der Baumaßnahme 

Revitalisierung der  

Havelaue bei Bölkershof 

Planungsabschnitt 

Genehmigungsplanung 

Maßnahmenblatt 

Maßnahmen-Nr. 

V 1  

Maßnahmenplan 

Maßnahmenplan LBP 

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Zeitraum für Baumfällungen 

Konflikt/Beeinträchtigung Konflikt-Nr.: K2, Konfliktplan 01, Blatt 01 

Beschreibung Beeinträchtigungen, Störungen und Individuenverluste von Arten der Fauna, insbesondere Brutvögel 

Eingriffsumfang 34 Stk. Erlen, 2 Stk. Weiden, 4 Stk. Birken, 1 Stk. Eiche 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche: 

Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen, Störungen oder Individuenverlusten von Arten der Fauna in Zeiten 

erhöhter Störungsanfälligkeit (insbesondere während der Reproduktionszeiträume verschiedener Vogelarten) durch die 

Renaturierungsmaßnahmen  

Beschreibung und Durchführung der Maßnahme: 

Baumfällungen dürfen nur von Oktober bis Februar, außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen 

Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum: 

Die Maßnahme findet innerhalb des Eingriffs- bzw. Planbereichs statt 

Flächengröße der Einzelflächen und -maßnahmen: 

1.250 m² 

Aussagen zur multifunktionalen Kompensation: 

keine 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen 

keine erforderlich 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

Die Zeitpunkte zum zeitlichen Ablauf sind möglichst genau anzugeben. 

☐ mit Baubeginn ☒ während der Bauzeit ☐ Fertigstellung des Bauvorhabens

Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr. 

CEF 1 

Beeinträchtigung ☒ vermieden ☐ vermindert

☐ Netzzusammenhang „Natura 2000“ gesichert

☐ Netzzusammenhang „Natura 2000“ gesichert i. V. m. Maßnahme Nr.

☐ ausgeglichen ☐ Ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr. ☐ nicht ausgeglichen

☐ Ersetzbar ☐ Ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr. ☐ Nicht ersetzbar

Daten zur Vermeidungsmaßnahme 

☒ Flächen der öffentl. Hand Jetziger Eigentümer: 

NABU e.V. & 

Bundeswasserstraßenverwaltung 
☒ Flächen Dritter 

☐ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 

NABU e.V. & 

Bundeswasserstraßenverwaltung 
☐ Grunderwerb erforderlich 

☐ Nutzungsbeschränkung Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

Flächengröße der Maßnahme 1.250 m² 

Seite 1 von 1




